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Schritt, in dem nur sie (nicht die Entwicklungsländer) in der ersten Verpflichtungsperiode 
von 2008 bis 2012 Reduktionsverpflichtungen übernehmen. 

 

Die Industrieländer verpflichten sich im Kyoto-Protokoll, ihre gemeinsamen Emissionen 
der wichtigsten Treibhausgase im Zeitraum 2008 bis 2012 um mindestens 5% unter das 
Niveau von 1990 zu senken. Neben dem Einsparen von eigenen Emissionen stehen den 
Staaten drei flexible Instrumente zur Zielerreichung zur Verfügung: der weltweite Han-
del mit Treibhausgas-Emissionsrechten (Emissionshandel), Entwicklung und Transfer 
von einschlägiger Technologie (Joint Implementation) und das Umsetzen von Maßnah-
men in Entwicklungsländern (Clean Development Mechanism). 

 
Insgesamt besitzt das Kyoto-Protokoll ein beispielloses System der Erfüllungskontrolle. 
Ferner werden drei Fonds eingerichtet, die die Entwicklungsländer bei der Anpassung an 
die Erderwärmung und bei eigenen Klimaschutzmassnahmen unterstützen. 

 

Am 25. Oktober 2003 ist die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der 
Europäischen Union über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissions-
zertifikaten in der Gemeinschaft in Kraft getreten. Ziel der Richtlinie ist die Errichtung 
eines gemeinschaftsweiten Emissionshandelssystems zum 1. Januar 2005. Hierdurch 
soll im Hinblick auf eine Erfüllung der im Protokoll von Kioto zum Rahmenübereinkom-
men der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 11. Dezember 1997 für die Mit-
gliedsstaaten vorgesehenen Verpflichtungen ein kosteneffizienter Beitrag zur Reduzie-
rung von Treibhausgasen geleistet werden. Deutschland ist aufgefordert, die Vorgaben 
der EU-Richtlinie 2003/87/EG so umzusetzen, dass das gemeinschaftsweite Emissions-
handelssystem zum 1. Januar 2005 in Deutschland funktionsfähig ist. 

 

Veranlasst wurde dies durch die bereits in der 1992 in Rio de Janeiro auf der Konferenz 
für Umwelt und Entwicklung unterzeichneten Klimarahmenkonvention, in der das Ziel 
formuliert ist, „die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre auf einem Niveau 
zu stabilisieren, auf dem eine gefährliche Störung des Klimasystems verhindert wird.“ Es 
ist unbestritten dass Treibhausgase auch ohne menschliches Zutun in der Atmosphäre 
vorkommen. Allerdings wird durch menschliche Aktivitäten die Konzentration mit der Fol-
ge von Erderwärmung verstärkt. 
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6. Die besondere Betroffenheit der Stahlindustrie 

 

Die besondere Betroffenheit der Stahlindustrie liegt am notwendigen Einsatz von Kohle 
im Hüttenprozess, wodurch das CO2-Minderungspotenzial stark eingeschränkt ist. Der 
Kohlenstoff wird bei der Stoffumwandlung von Eisenerz (Fe2O3) zu flüssigem Roheisen 
(Fe) benötigt. Dem Eisenerz wird der Sauerstoff durch Umwandlung von Kohlenstoff in 
Kohlendioxid CO2 und Kohlenmonoxid CO entzogen. Durch diesen Prozess entstehen 
bei der Produktion von einer Tonne Roheisen mindestens 1,5 Tonnen CO2. Eine Ver-
minderung des Ausstoßes von Kohlendioxid wäre nur zu erreichten durch eine geringere 
Eisen- und Stahlproduktion. Auch eine Verlagerung der Produktion ins Ausland bedeutet 
umweltpolitisch keine Verbesserung, da dort häufig zu schlechteren Bedingungen produ-
ziert wird. Und für den Treibhauseffekt ist es egal, wo auf der Erde die Emission erfolgt. 

 

Die Höhe der prozessbedingten Emissionen ist von denjenigen Betreibern, bei denen 
das CO2 endgültig in die Atmosphäre freigesetzt wird, gegenüber der DEHSt gesondert 
nachzuweisen. Diese Betreiber erhalten dann auch die Zuteilung nach der speziellen 
Regel für die prozessbedingten Emissionen. Der Nachweis der prozessbedingten CO2-
Emissionen erfolgt entsprechend den für die Zuteilungsanträge und den Emissionsbe-
richten verbindlichen Vorschriften. Die bei der Roheisenproduktion entstehenden und 
nicht weiter energetisch nutzbaren prozessbedingten Emissionen werden auf Basis des 
CO2-Gehalts des insgesamt anfallenden Hochofengases bestimmt. Dieser prozessbe-
dingte CO2-Anteil wird bei der Zuteilung der Emissionsberechtigungen dem jeweiligen 
Endnutzer des Hochofengases zugeordnet, d.h. mit dem Erfüllungsfaktor 1 bewertet. 

 
Nun definiert der NAP als prozessbedingte Emissionen: „alle Freisetzung von solchem 
CO2 in die Atmosphäre, die als Produkt einer chemischen Reaktion entsteht und die kei-
ne Verbrennung ist. 

 

Die bei der Roheisenproduktion und bei der Nutzung des Hochofengases hinsichtlich 
Erfüllungsfaktor 1 zu berücksichtigenden (prozessbedingten) CO2-Emissionen werden 
auf der Grundlage des idealen Kohlenstoffbedarfs für die Reduktion des Eisenerzes in 
Höhe von 414,1 kg Kohlenstoff je Tonne Roheisen sowie der anderen Kohlenstoffinputs 
(Karbonate), vermindert um den Kohlenstoffgehalt des Roheisens (47 kg Kohlenstoff je 
Tonne Roheisen) sowie unter Berücksichtigung anderer Kohlenstoffoutputs ermittelt. 

 

Die bei der Oxygenstahlproduktion und bei der Nutzung des Konvertergases hinsichtlich 
Erfüllungsfaktor 1 zu berücksichtigenden (prozessbedingten) CO2-Emissionen werden 
auf der Grundlage des Kohlenstoffgehalts des eingesetzten Roheisens (47 kg Kohlen-
stoff je Tonne Roheisen) und der anderen Kohlenstoffinputs (Karbonate), vermindert um 
den Kohlenstoffgehalt des erzeugten Stahls und anderer Kohlenstoffoutputs ermittelt." 
(NAP für die Bundesrepublik Deutschland 2005 – 2007, S. 44) 

 
Der Erfüllungsfaktor drückt das Minderungsziel aus. Ein Erfüllungsfaktor 1 bedeutet, dass 
diese CO2-Menge nicht reduziert werden muss. Ein Erfüllungsfaktor kleiner als 1 bedeu-
tet eine Minderungsverpflichtung. 

 

Insgesamt - quer über alle Branchen - fallen 71 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr 
als „prozessbedingte Emissionen“ unter diese Sonderregelung. Dieses CO2-
Emissionsvolumen wird bei der Ermittlung des Erfüllungsfaktors entsprechend berück-
sichtigt. Je höher die Prozessemissionen angesetzt werden, desto strenger muss der 
Erfüllungsfaktor für die „normalen“, energiebedingten Emissionen ausfallen. 
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 Die genaue Höhe der genehmigten prozessbedingten CO2 Emissionen in der Eisen- und 
Stahlindustrie ist bis zum Redaktionsschluss dieser Broschüre noch nicht bekannt. 

 7. Erfolg der IG Metall 

 

Durch Aktivitäten der IG Metall gemeinsam mit Betriebsräten wie unter anderem einer 
Kundgebung vor dem Bundesumweltministerium in Berlin, mehreren Gesprächen mit 
Vertretern des Wirtschafts- und Umweltministeriums, zum Beispiel des Gesprächs einer 
IG Metall Delegation unter Leitung des Zweiten Vorsitzenden Berthold Huber und Be-
triebsräten mehrerer Stahlbetriebe mit dem Bundesumweltminister Jürgen Trittin und der 
Einbeziehung von Bundestagsabgeordneten wurde erreicht, dass eine Sonderregel für 
„prozessbedingte Emissionen“ geschaffen wurde. Das heißt: der Teil der anerkannten 
prozessbedingten Emissionen erhält den sogenannten Erfüllungsfaktor 1, womit diese 
Emissionen als nicht mehr reduzierbar anerkannt werden. Dies befreit die Stahlindustrie 
allerdings nicht davon, CO2-Emissionen dort wo möglich, zu minimieren. 

 

Insgesamt erhielten Anlagenbetreiber in der Eisen- und Stahlindustrie 33,9 Millionen E-
missionszertifikate pro Jahr für die Handelsperiode 2005 bis 2007 kostenlos zugeteilt. 
Geht man davon aus, dass ein Emissionszertifikat 6,79 €uro wert ist, wie es am 24. Ja-
nuar 2005 an der Börse gehandelt wurde, sind die Emissionsberechtigungen der Stahlin-
dustrie theoretisch rund 230 Millionen €uro wert. 

 

Wenn wir jetzt eine Gesamtbewertung vornehmen, fällt sie für die Stahlindustrie und ihre 
Beschäftigten positiv aus. Die Einführung des Emissionsrechtehandels wird nicht zum 
Standortrisiko. Den besonderen Belangen der Branche wird Rechnung getragen. Die 
Forderungen der IG Metall sind weitgehend erfüllt: 

 
• Die Emissionen der Eisen- und Stahlproduktion werden ausreichend mit kostenlo-

sen Zertifikaten berücksichtigt. Die letzten Unklarheiten sind mit Vorliegen der Ver-
ordnung ausgeräumt.  

 

• Die Abrechnung der „prozessbedingten Emissionen“ erfolgt nicht nachträglich („ex 
post“), was wir vorgeschlagen hatten. Damit ist keine Vorsorge für unerwartetes 
Wachstum getroffen. Allerdings sieht die Stahlindustrie selbst hier aktuell kein 
ernsthaftes Problem.  

 

• Für Unternehmen, für die die Bezugnahme auf die Basisjahren 2000 bis 2002 eine 
„unzumutbare Härte“ darstellt, weil sie noch nicht den heutigen Kapazitäten ent-
sprachen, wurde auf unseren besonderen Druck hin eine Härtefallregelung aufge-
nommen. 

 

• Mit der Verordnung sind die „prozessbedingten Emissionen“ rechtssicher definiert. 
Grundlage sind naturwissenschaftliche Analysen der Reaktionsprozesse in der 
Stahl-Produktion und nicht etwa politisch gesetzte Eckwerte, die von anderer Seite 
angreifbar wären. 

 

• Im Gesetz wird festgestellt, dass es innerhalb der EU gleichwertige Rahmenbedin-
gungen für die Industrie geben muss. Hier ist abzuwarten Inwieweit dies von der 
Europäischen Kommission bei der Genehmigung der übrigen nationalen Allokati-
onspläne eingehalten wird. 
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 8. Fazit: Ökologie und Ökonomie muss kein Widerspruch sein 

 
Mit dem Zuteilungsgesetz sollte die Stahlindustrie gut leben können. Dies sollte auch den 
Geschäftsführungen klar sein. Der Emissionshandel kann auf keinen Fall als neuer, be-
las-tender Kostenfaktor angeführt werden. 

 

Zu Beginn der Debatte um die konkrete Einführung des Emissionshandels entwarfen 
viele der betroffenen Unternehmen Horrorszenarien. Gerade in der Stahlindustrie wurde 
das Ärgste befürchtet und mit Abwanderung ins Ausland gedroht. Man nahm an, dass 
eine Anhebung des Stahlpreises wegen Emissionshandel-Zusatzkosten im Wettbewerb 
mit außerhalb der EU liegenden Standorten  nicht durchzusetzen sei. Abgesehen davon, 
dass im aktuellen Stahlboom mit Sicherheit auch bei ungünstigeren Regelungen im E-
missionshandel kein Standort geschlossen würde: Diesen Befürchtungen ist die Grund-
lage entzogen. 

 

Die IG Metall konnte mit der Durchsetzung der Regel für prozessbedingte Emissionen 
einen bedeutsamen Wettbewerbsnachteil für die Stahlindustrie in Deutschland abwen-
den. Daher erwartet die IG Metall von den Unternehmen, dass die für Deutschland ohne-
hin schädliche und überflüssige Standortdebatte ein Ende hat. 

 Anforderungen an den NAP II 

 

Für die zweite Handelsperiode 2008 bis 2012 haben bereits jetzt erste Diskussionen und 
planerische Vorbereitungen begonnen. Allerdings liegen bis Februar 2005 noch nicht alle 
nationalen Allokationspläne für die 1. Handelsperiode vor. Dementsprechend unvollstän-
dig ist die Diskussionsgrundlage für die 2. Handelsperiode. So fehlen Erfahrungen über 
die Genehmigungspraxis der EU (besonders unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähig-
keit). 

 Aus Sicht der IG Metall muss im NAP II  Folgendes berücksichtigt werden: 

 • Bereits in der Erstellung des NAP sollte eine größtmögliche Transparenz gewähr-
leistet werden. 

 
• Um auf die unterschiedlichen Bedingungen in den Sektoren und Industriezweigen 

eingehen zu können, sollten branchendifferenzierte Erfüllungsfaktoren definiert 
werden. 

 • Sicherstellung von einheitlichen, nicht wettbewerbsverzerrenden Regeln innerhalb 
der EU. 

 

Für prozessbedingte Emissionen muss eine Ex-Post-Abrechnung ermöglicht werden 
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 9. Tabellarische Übersicht wichtiger Termine 

 

 

 

Datum  

Erst-
mals im 
Jahr 

Verantwortli-
cher Prozess Bezug 

bis 28. 
Februar 

2005 Register Ausgabe der Emissionsberechtigungen für das 
laufende Jahr 

Art. 40 EU-
RegVO (Ent-
wurf) 

bis 01. 
März 2006 Betreiber Abgabe des verifizierten Emissionsberichts bei 

der zuständigen Länderbehörde § 5 (1) TEHG 

bis 31. 
März 2006 Länderbe-

hörden Weiterleitung der Emissionsberichte an DEHSt §§ 5 (4), 17 
(1) TEHG 

bis 01. 
April 2006 Verifizierer 

Eingabe der Anzahl der zurückzugebenden 
Emissionsberechtigungen die „Verified Emissi-
ons Table” (1) 

Art. 27 (1) 
EU-RegVO 
(Entwurf) 

bis 30. 
April 2006 Betreiber Abgabe der Emissionsberechtigungen gem. 

geprüftem Emissionsbericht 
§§ 6, 17 
TEHG 

01. Mai 2006 Register „Compliance Status Table“ (2) an DEHSt 
Art. 56 EU-
RegVO (Ent-
wurf) 

30. Juni 2006 Register Löschung der Emissionsberechtigungen auf 
dem Nationalen Konto 

Art. 58 EU-
RegVO (Ent-
wurf) 
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 10. Links zu Informationen im Internet 

 

 

Kyoto-Protokoll:  
http://www.bmu.de/de/1024/js/download/b_kioto/ 
 
EU-Richtlinie:  
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2003/l_275/l_27520031025de00320046.pdf 
 
Zur deutschen Klimaschutzpolitik: 
http://www.bundesregierung.de/Politikthemen/Umwelt-,762/Klimaschutz.htm 
 
Nationaler Allokationsplan für die Bundesrepublik Deutschland 2005-2007 (Be-
schluss des Bundeskabinetts vom 31.03.2004) : 
http://www.bmu.de/files/nap_kabinettsbeschluss.pdf 
 
Gesetze und Verordnungen: 
 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG):  
http://www.bmu.de/files/tehg.pdf 
 
Auslegungshinweise der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) zum sachli-
chen Anwendungsbereich des TEHG: 
Auslegungshinweise 
 
Zuteilungsgesetz für die Handelsperiode 2005 bis 2007:  
http://www.bmu.de/files/zuteilungsgesetz_gesetzbeschluss.pdf 
 
Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der 
Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsverordnung 2007 – ZuV 2007): 
http://www.bmu.de/files/zuteilungs_vo.pdf 
 
Anlagenliste:  
Anlagenliste 
 
BMU-Hintergrundpapier zum Emissionshandel: 
http://www.bmu.de/files/hintergrund_pm237.pdf 
 
Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgas-
emissionen: 
Leitlinien für die Überwachung 

 


